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E r s t e r A b s c h n i t t 
Inhalt der Schuldverhältnisse (§§ 241—304) 

I. Grundbegriffe 

§ 1 
E i n l e i t u n g 

Jedes Schuldverhältnis stellt eine Rechtsbeziehung zwischen zwei Per-
sonen dar, auf Grund deren der eine Teil (Gläubiger) berechtigt ist, von dem 
anderen Teil (Schuldner) eine Leistung zu fordern (§ 241). In wirtschaft-
licher Hinsicht wird durch das Schuldrecht das große Gebiet der Verträge 
des täglichen Lebens, wie Kauf, Schenkung, Miete, Dienst- und Werkvertrag 
usw., geregelt. Daneben werden — insbesondere in dem praktisch äußerst 
wichtigen Rechtsgebiet der sog. unerlaubten Handlungen (§§ 823 ff.) — 
Leistungspflichten begründet, die einen Vertrag nicht voraussetzen. 

Das Schuldverhältnis des B G B ist so ausgebildet, daß der Gläubiger 
nur einen Anspruch gegen den Schuldner, nicht aber gegenüber dritten 
Personen hat. Damit unterscheiden sich die Forderungsrechte grundsätzlich 
von den Sachenrechten, die sich gegen jedermann richten (sog. persönliche 
oder relative Rechte gegenüber den dinglichen oder absoluten Rechten). 

Beispiel: Vermietet der Vermieter V. eine Wohnung, d. h. verpflichtet er sich 
zur Gebrauchsüberlassung der Wohnung an A. (§ 535), und überläßt er sie dann 
an B-, so kann A. seine Ansprüche aus dem Mietvertrag nur gegen V. erheben, nicht 
dagegen gegen B. 

Ist A. jedoch im Besitz der Wohnung, so kann er den Besitzschutz, der sachen-
rechtlicher Art ist (§ 858), gegen j e d e r m a n n geltend machen, der ihn im Be-
sitz der Wohnung stört. 

Das Schuldverhältnis braucht sich jedoch nicht in einem Anspruch zu 
erschöpfen. Es können für den Schuldner neben der Hauptpflicht zur 
Leistung eine Reihe von Nebenpflichten entstehen. 

Beispiel: Der Mieter einer Wohnung ist nicht nur verpflichtet, den Mietzins zu 
entrichten, sondern er hat auch die Mietsache schonend zu behandeln, sich jeder 
Belästigung des Vermieters zu enthalten, sowie bei eintretenden Mängeln dem Ver-
mieter davon Anzeige zu machen (§ 545). 

Damit wird das Schuldverhältnis zu einem elastischen und vielgestaltigen 
„Organismus", aus dem im Einzelfall konkrete Ansprüche entwickelt werden 
können. 

Begriffsnotwendiger Bestandteil des Schuldverhältnisses ist die Haftung 
des Schuldners. Sie bedeutet, daß sich der Gläubiger mit den Mitteln des 
Vollstreckungsrechtes die Leistung erzwingen kann, wenn der Schuldner sie 
freiwillig nicht erbringt. Die Haftung erstreckt sich in der Regel auf das 
ganze Vermögen des Schuldners („unbeschränkte Haftung"). Ausnahmen 
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z. B. : Haftung des Vermögensiibernehmers nur mit dem Vermögen (§ 419), 
Haftung des Erben mit dem Nachlaß nach § 1975. 

Merke : „Haftung" wird auch im Sinne von Schulden-Einstehen-
müssen gebraucht (z. B . Haftung auf Schadenersatz, Haftung des 
Tierhalters nach § 833, „Reichshaftpflichtgesetz"). Haftung einer 
Pfandsache bedeutet, daß der Gläubiger sie zu seiner Befriedigung 
verwerten kann (§ 1204 ff.). 

Keine „Haftung" begründen die sog. unvollkommenen Forderungen 
(Naturalobligationen), da ihre Erfüllung nicht durch Klage oder Zwangsvoll-
streckung erzwingbar ist. Auch diese Forderungen sind aber erfüllbar, daher 
kann das zu ihrer Erfüllung Geleistete nicht wegen fehlenden Rechtsgrundes 
zurückgefordert werden. Naturalobligationen sind vor allem die Verbind-
lichkeiten aus Spiel und Wette , die Forderung auf Ehemaklerlohn (§§ 762 ff, 
656) und verjährte Forderungen (§ 222). Bei letzteren besteht die Besonder-
heit, daß sie klagbar sind, jedoch muß die Klage, wenn die „Einrede" der 
Verjährung erhoben wird, abgewiesen werden. 

§ 2 
T r e u u n d G l a u b e n 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu 
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern (§ 242). 

Der Grundsatz von Treu und Glauben ist über den Wortlaut des § 242 
hinaus zum obersten Grundsatz des Schuldrechts wie des ganzen bürger-
lichen Rechtes geworden. Was Treu und Glauben gebieten, bestimmt sich 
nach den besonderen Umständen jedes einzelnen Falles. Maßgebend muß 
dabei für die Parteien vor allem das gegenseitige Vertrauen sein, das eine 
Rücksichtnahme auf die Belange des anderen Teils gebietet, weiterhin der 
mit dem Schuldverhältnis verbundene wirtschaftliche Zweck und schließ-
lich die sozialen Interessen der Allgemeinheit. 

1. Der Wortlaut des §-242 selbst regelt die Art und Weise der Leistung. 

Der Schuldner darf nicht am unpassenden Ort oder zu un-
passender Zeit die Leistung anbieten. Der Gläubiger muß unter 
Umständen Teilzahlung gewähren oder Teilleistungen annehmen. 

2. Schon die Einleitung eines Schuldverhältnisses kann nach Treu 
und Glauben Pflichten mit sich bringen und eine Haftung des Schuldners 
aus Verschulden bei Vertragsschluß begründen (siehe unten Seite 35). 

3. Durch Treu und Glauben können über die ausdrücklich verein-
barten Bestimmungen hinaus Nebenrechte und Nebenverpflichtungen ent-
stehen, insbesondere Aufbewahrungs-, Erhaltungs-, Anzeige- und Aus-
kunfts- sowie Unterlassungspflichten. 
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Beispiel: Der Vermieter, der an einen Zigarrenhändler einen Laden überlassen 
hat, darf in der Regel einen weiteren Laden in demselben Hause nicht auch an einen 
Zigarrenhändler vermieten. — Der Arbeitgeber hat auch nach Beendigung des Ar* 
beitsvertrages noch Auskunft über den Arbeitnehmer zu geben. 

4. Treu und Glauben können das Schuldverhältnis auch inhaltlich ge-
stalten und unter Umständen zu einem Wegfall von Ansprüchen führen, 
andernfalls die Rechtsausübung unzulässig ist. 

Der Schuldner wird sich nicht auf die Verjährung berufen können, 
wenn er — sei es auch nur schuldlos — den Gläubiger von der 
Unterbrechung der Verjährung abgehalten hat. Ebensowenig kann er 
den Einwand der Nichtigkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Form-
mangels erheben, wenn er schuldhaft den Gläubiger in den Irrtum 
versetzt hat, daß das Rechtsgeschäft einer Form nicht bedürfe. 
Keine Partei darf sich in Widerspruch mit ihrem früheren Ver-
halten setzen. 

Eine Verwirkung von Ansprüchen und Gestaltungsrechten iu. a. 
Rücktritt , Kündigung) kann gegeben sein, wenn der Gläubiger 
längere Zeit hat nutzlos verstreichen lassen und der Schuldner daraus 
schließen konnte, der Gläubiger wolle den Anspruch nicht mehr 
geltend machen. 

Haben beide Parteien gemeinsam gewisse Umstände zur Grund-
lage des Vertrages gemacht, die in Wirklichkeit nicht vorhanden 
waren oder wider Erwarten nicht eingetreten sind, so kann das Fest-
halten am Vertrag gegen Treu und Glauben verstoßen (Lehre vom 
Wegfall der Geschäftsgrundlage). 

Es können dann je nach der Sachlage Ansprüche auf Vertrags-
änderung oder auf einen billigen Leistungsausgleich, äußerstenfalls 
Rücktrit tsrechte entstehen. 

Die Anwendung dieser Grundsätze muß aber stets eine besondere Aus-
nahme darstellen, denn auch Und gerade Treu und Glauben bedeuten Ver-
tragstreue, und der Richter ist grundsätzlich nicht befugt, eine vertrag-
liche bedungene- Leistung durch die ,.billige" oder angemessene zu ersetzen. 

5. Die „alten" Schulden. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage, ob die sog. „alten" 
Schulden, d. h. Zahlungsverpflichtungen, die vor Kriegsende entstanden 
sind, auch jetzt noch erfüllt werden müssen. Diese Frage ist grundsätz-
lich zu bejahen. Wegen der weitgehenden Wirkungen des Zusammen-
bruches (Zerstörung von Betriebseinrichtungen, Leistungsunfähigkeit oder 
Wegfall staatlicher Auftraggeber, Kontensperren und Reparationsleistungen) 
auf nicht abgewickelte Schuldverhältnisse kann jedoch eine abschließende 
Beantwortung nur durch besondere gesetzgeberische Maßnahmen erfolgen. 
Mit Ausnahme von Berlin sind auch bereits in ' allen vier Zonen hierzu 
Verordnungen ergangen, die in ihrer Tragweite zwar unterschiedlich sind, 
aber übereinstimmend den Fortbestand der alten Schulden voraussetzen. 
Teilweise beschränken sich diese Rechtssätze auf Aussetzung gerichtlicher 
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Verfahren1) oder ermöglichen es dem Schuldner, richterliche Vertragshilfe 
in Anspruch zu nehmen2). Ein besonderes Bedürfnis, ohne derartige Be-
stimmungen zu angemessenen Ergebnissen zu gelangen, besteht daher z. Zt. 
besonders in Berlin. Von der Rechtsprechung der Berliner Gerichte wird 
ebenfalls im allgemeinen die Auffassung vertreten, daß grundsätzlich alte 
Verbindlichkeiten zu erfüllen sind. Doch hat das Landgericht Berlin in 
einer Entscheidung vom 5. 12. 463) nach Treu und Glauben von dem Gläu-
biger ein besonderes Entgegenkommen verlangt, daß ihm im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Verhältnisse gebieten könne, 
Stundung oder Teilzahlung zu gewähren, sowie auf Zinsen, unter Um-
ständen auf einen Teil des Anspruchs und in iganz besonderen Ausnahme-
fällen sogar auf den ganzen Anspruch zu verzichten. 

II. Der Gegenstand der Leistung 

§ 3 

A r t e n d e s L e i s t u n g s g e g e n s t a n d e s 
1. Der Inhalt der vom Schuldner zu erbringenden Leistung kann in 

einem Tun oder Unterlassen bestehen (§ 241). 
a) Ein Tun, d. h. eine positive Leistung, ist z. B. jede Hingabe eines 

Gegenstandes zum Zwecke der Uebereignung (Kauf) oder der Gebrauchs-
überlassung (Miete), jede Arbeits- und Dienstleistung, jede Herstellung 
eines Werkes. 

b) Die Unterlassungspflichten können den Hauptinhalt eines Schuld-
verhältnisses ausmachen, meist 6ind es jedoch nur Nebenpflichten, z. B. 
Wettbewerbsverbote bei Verkauf einer gewerblichen Praxis, Konkurrenz-
klauseln der Handlungsgehilfen nach Beendigung des Dienstverhältnisses. 
In vielen Fällen enthält auch die Verpflichtung zu einer positiven Leistung 
gleichzeitig die Pflicht, alles zu unterlassen, was den Zweck der Leistung 
gefährden würde. 

2. Die Leistung kann eine einmalige, wiederkehrende oder fort-
gesetzte sein. 

1) B r i t i s c h e Zone: Aussetzungsverordnungen der O L G . - P r ä s i d e n t e n , meis t vom 8. 2.- 46 
(vgl. Süddeutsche J u r . - Z t g . 1946, S . 78) für V e r b i n d l i c h k e i t e n , die im Zusammenhang mit 
Zahlungseinstel lungen der öf fent l ichen Hand s tehen . 

F r a n z ö s i s c h e Zone : Rechtsanordnung zur Ergänzung der V O . über die Bewil l igung von 
Zahlungsfr is ten in R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n (für Südbaden vom 19. 7. 46, für Hessen-Pfa lz vom 
1. 9. 46, für S ü d - W ü r t t e m b e r g vom 6. 8. 46 (vgl. D t s c h . R e c h t s z t g . 1946, S . 145): Aussetzung 
ger i ch t l i cher V e r f a h r e n bis zu 6 M o n a t e n , sowie Bewil l igung von Zahlungsfr is ten. 

2) S o w j e t i s c h e Z o n e : V O . der Dtsch . F inanzverwal tung und der D t s c h . Jus t iz -
verwaltung der Sowjet . Besa tzungszone mit Ermächt igung der S o w j e t i s c h e n Mi l i tär -Admini -
s t ra t ion über die g e r i c h t l i c h e Regelung der Fä l l igke i t a l te r Schulden vom 4. 7. 46 (vgl. 
VOB1. P r o v . S a c h s e n 1946, 339) ermögl icht im W e g e r i c h t e r l i c h e r V e r t r a g s h i l f e , Zahlungsauf-
schub und Gewährung von Tei lzahlung. 

A m e r i k a n i s c h e Zone : V e r t r a g s h i l f e g e s e t z 1946 (Bayern 25. 4. 46, Hessen 24. 8. 46, vgl. 
Südd. J u r . - Z t g . 1946 S , 158) ermögl icht Stundung, Umgestal tung gegensei t iger V e r t r ä g e und 
Aufhebung e i n g e t r e t e n e r R e c h t s n a c h t e i l e . 

3) Vgl . Haus und Wohnung 1947, S . 218. 



§§ 2, 3 Treu u. Glauben, Art. d. Leistungsgegenst. H 

a) Eine einmalige Leistungspflicht besteht bei den meisten Umsatz-
geschäften des täglichen Lebens, z. B . in der Verpflichtung des Zeitungs-
verkäufej'6 zur Uebereignung der gekauften Zeitung, des Schneiders zur 
Lieferung des bestellten Anzuges oder des Darlehnsschuldners zur Rück-
zahlung der geschuldeten Summe. 

b) Bei den wiederkehrenden Leistungen ist der Schuldner in regel-
mäßigen oder unregelmäßigen Zeitabschnitten zu einer Leistung verpflichtet, 
z. B. zur Zins- oder Rentenzahlung, zur Abzahlung des Kaufpreises bei 
Teilzahlungsgeschäften. Ein Sonderfall dieser Verträge ist der sog. Suk-
zessivlieferungsvertrag. Dies ist ein einheitlicher Vertrag, durch den sich 
der eine Teil zur ratenweisen Lieferung einer bestimmten Warenmenge, 
der andere Teil zur ratenweisen Zahlung verpflichtet hat. Hierhin ge-
hören die meist auf einige Jahre laufenden Bierlieferungsverträge, die 
zwischen Brauereien und den Pächtern von Gastwirtschaften abgeschlossen 
werden. 

c) Liegt eine fortgesetzte Leistungspflicht vor, so spricht man von 
einem Dauerschuldverhältnis (z. B . Miete, Leihe, Dienstvertrag und viele 
auf ein Unterlassen gerichtete Verbindlichkeiten). Da hierbei die Ver-
tragsgenossen auf eine längere Zeit miteinander verbunden sind, bestehen 
erhebliche gegenseitige Rechte und Pflichten. Wegen dieser Eigenart 
betrifft die richterliche Vertragshilfe häufig Dauerschuldverhältnisse. 

3. Die Leistung kann teilbar oder unteilbar sein. 

Teilbar ist eine Leistung nur dann, wenn sie sich ohne Wertminde-
rung in gleichartige Teile zerlegen läßt. Dies wird im allgemeinen nur 
bei Geldleistungen und vertretbaren Sachen der Fall sein. Unteilbar sind 
nicht nur die Leistungen, deren Gegenstand nicht teilbar ist, sondern auch 
alle diejenigen, deren Leistungszweck eine teilweise Erfüllung nicht zuläßt. 

Auch bei teilbaren Leistungen ist der Schuldner grundsätzlich zu Teil-
leistungen nicht berechtigt (§ 266, Ausnahme bei Aufrechnung § 398, so-
wie Art. 39 II WG, 34 II SchG, § 757 ZPO, § 149 KO). 

Beispiel : Hat der Dar lehnsschuldner den B e t r a g von 500 R M zurückzuzahlen, so 
kann der Gläubiger e ine Rückzahlung von zunächst 300 R M ablehnen. 

Ist aber der M i e t e r e iner Wohnung mit einem T e i l des Mietz inses aus dem 
Vormonat im Rücks tand und b i e t e t er dem V e r m i e t e r nunmehr die neue Monats -
m i e t e in vo l ler H ö h e an, so darf der V e r m i e t e r d iese Zahlung nicht als unzu-
lässige Tei lzahlung zurückweisen . Denn j e d e M o n a t s m i e t e ist als se lbständige 
Forderung anzusehen. 

Der Unterschied zwischen teilbarer und unteilbarer Leistung ist von 
besonderer Bedeutung bei der Lehre von der Unmöglichkeit der Leistung. 
Kann der Schuldner die Leistung nur teilweise erbringen, so liegt bei teil-
barer Leistung Teil- , bei unteilbarer Leistung aber volle Unmöglich-
keit vor. 
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§ 4 
S t ü c k - u n d G a t t u n g s s c h u l d 

1. 1. Ist der Gegenstand der Leistung von den Parteien durch ganz be-
stimmte individuelle Merkmale bezeichnet, so liegt eine Stück- oder Spezies-
schuld vor, z. B. es wird ein bestimmter Kraftwagen mit genauem Kenn-
zeichen oder ein bestimmtes Paar Schuhe aus einem Tauschladen geschuldet, 

2. Eine Gattungsschuld ist gegeben, wenn der Leistungsgegenstand 
von den Parteien nur nach Artmerkmalen bestimmt ist, z. B. Lieferung von 
20 Zentner Kohle, 30 t Weizen oder 100 Zentner Kartoffeln. 

Bei den Gattumgsschulden wird es sich meist um vertretbare 
Sachen (§ 91) handeln. Dies ist jedoch nicht notwendig. Denn die 
Vertretbarkei t ist eine objektive Eigenschaft, während die Bestim-
mung des Leistungsgegenstandes von den Parteien abhängig ist. Da-
her können auch nicht vertretbare Sachen Gegenstand einer Gattungs-
schuld sein. 

3. Von einer begrenzten Gattungsschuld spricht man, wenn aus einem 
bestimmten Vorrat geleistet werden soll, z. B. wenn ein Produzent Erzeug-
nisse zu leisten verspricht, die in seinem Betrieb hergestellt werden. Hier 
tritt in Abweichung von § 279 Befreiung von der Leistungspflicht bereits 
ein, wenn der Vorrat untergeht, evtl. ist der Schuldner verpflichtet, bei 
Ansprüchen mehrerer Gläubiger eine entsprechende Kürzung vorzunehmen. 

II. Da naturgemäß der Schuldner nur einen bestimmten Gegenstand 
leisten kann, muß sich die Gattungsschuld in ihrem Verlauf auf ein bestimm-
tes Stück konzentrieren. 

1. Besteht die Gattung aus mehreren Arten, so ist der Schuldner gemäß 
§ 243 Abs. 1 verpflichtet, sofern nichts anderes vereinbart ist, eine Sache 
von mittlerer Art und Güte zu l iefern (vgl. § 360 ÖGB). 

2. Die Umwandlung in eine Stückschuld erfolgt nach § 243 Abs. 2, 
sobald ,.der Schuldner das zur Leistung der Sache seinerseits Erforderliche 
getan hat". 

Dies bedeutet stets Ausscheidung aus der Gattung. Hinzu muß aber 
kommen bei Holschulden: wörtl iches Angebot des Schuldners an seinem 
Wohnsitz (§ 295), bei Bringschulden: Angebot am Wohnort des Gläubigers, 
bei Schickschulden: Uebergabe an den Spediteur, Frachtführer oder die zur 
Versendung bestimmte Person (§ 447). Bei Geldschulden ist stets An-
kunft beim Gläubiger erforderlich (§ 270, vgl. unten S. 30). 

3. Die Umwandlung der Gattungsschuld in eine Stückschuld hat die 
Wirkung 

a) der Schuldner ist an die angebotene Sache gebunden, er braucht 
keine andere zu leisten, der Gläubiger kann keine andere fordern. 


